
 

 

1Einführung in die Gedankenwelt der Gotterkenntnis 
Vorbemerkung:  
Es gibt schon verschiedene Einführungen in die Gedankenwelt der Gotterkenntnis. Dazu 

sind auch die kleinen Bücher aus der „Blauen Reihe” von Mathilde Ludendorff selbst, 
„Deutscher Gottglaube” und „Aus der Gotterkenntnis meiner Werke”, zu zählen. Bedarf es da 
eigentlich noch weiterer Einführungen?  

Wenn man bedenkt, daß eine begabte Philosophin ihre Erkenntnis in 14 Bänden niedergelegt 
hat, dann erscheint es vermessen, auf acht bis zehn DIN-A4-Seiten überhaupt einen sinnvollen 
Einblick geben zu können. Andererseits erwartet ein Suchender eine Einführung in 
überschaubarer Länge, um überprüfen zu können, ob sich für ihn eine weitere Beschäftigung mit 
den Gedanken lohnt. 

Bei dieser Lage können mehrere unterschiedliche Einführungen die Wahrscheinlichkeit 
erhöhen, daß ein Suchender über die ganz kurzen Andeutungen einen ersten Zugang findet.   

Bei dieser Ausarbeitung wird der erste Einblick in Wesensgedanken der Gotterkenntnis im 
Hinblick auf die Frage gegeben: 

 
Was ist der Sinn des Bekanntmachens? 

Zur Beantwortung dieser Frage muß etwas ausgeholt und das Entstehen von Heilslehren 
betrachtet werden, um die Unterschiede in Wesensfragen und der Zielrichtung darlegen zu 
können. 

Es gibt viele Heilslehren, die die Menschen auf dieser Erde besser und glücklicher machen 
wollen. Warum ist letzteres nötig? Es ist erforderlich, weil der Mensch nun einmal unzulänglich, 
unvollkommen oder sündhaft ist — in der Ausdrucksweise klingt schon die Art der Bewertung 
dieser Eigenschaft an — und daher durch sein Handeln unerwünschte Zustände herbeiführt. 
Diesem Mißstand soll durch die jeweilige Heilslehre entgegengewirkt werden.  

Heilslehren gehen von irgendeiner „übermenschlichen Kraft” aus, die dem Menschen den 
Weg aus einer ebenso unangenehmen wie oft bedrohlichen Lage weisen soll. Diese 
übermenschliche Kraft wird oft mit dem Wort „Gott” bezeichnet, wobei sich dieser im 
allgemeinen recht persönlich vorgestellt wird. Statt der Vorstellung von einem Gott kann auch 
die von vielen Göttern herrschen. Das bedingt aber keine Wesensunterschiede, wie es die 
Vertreter der monotheistischen Religionen gern glauben machen wollen. Gemeinsam ist all 
diesen Vorstellungen die Vermenschlichung der „höheren Wesen” und eine Art „Eltern-Kind-
Haltung” zu diesen. Dabei werden — je nach dem Grad der seelischen Entfaltung eines 
Religionsstifters bzw. der späteren ausdeutenden Priester — diesen höheren Wesen sogar 
niedrige menschliche Eigenschaften wie Blutrünstigkeit und Rachsucht angedichtet. 

Da der Glaube an diese Gestalten dem Wunsch entspringt, Wege aus unangenehmen oder 
bedrohlichen Lagen gewiesen zu bekommen, versprechen die Heilslehren, solches Wünschen zu 
erfüllen. In dieser Welt gibt es aber nichts „umsonst”, so muß für die Erfüllung von Wünschen 
ein Preis gezahlt werden, und dieser besteht in der Forderung unbedingten Glaubens an die 
Heilslehre und strenger Erfüllung ihrer Gebote. 
In der Regel wird der Lohn für gutes Verhalten im Sinne der Lehre weniger für das irdische 
Dasein versprochen. Der Lohn wird erst für ein Leben nach dem Tode, in dem dann ewige 
Seligkeit herrschen soll, in Aussicht gestellt. Bei Vertröstung auf eine ferne „Zukunft” können 
dem Menschen schon einmal Zweifel kommen, ob die Verheißungen auch wirklich zutreffen 
werden. Unter diesen Bedingungen fällt es dem Einzelmenschen um so leichter, an die 
Verheißungen zu glauben, je mehr Menschen diesen Glauben teilen. Die führenden Vertreter der 
jeweiligen Heilslehre betreiben daher selbst Mission und regen auch ihre Mitglieder dazu an, d.h., 
sie versuchen, so viele Menschen wie möglich für ihren Glauben zu gewinnen. Und unterwerfen 
sich die Menschen nicht willig der Heilslehre und ihrer Priesterschaft, dann wird auch Gewalt 
gebraucht, wovon für die christliche Lehre mit einer Blutspur, die es durch Europa, ja durch die 
ganze Welt gezogen hat, einen schauerlichen Beweis liefert. Je mehr Glaubensbrüder und -
schwestern es gibt, desto geringer ist der mögliche Zweifel an dem versprochenen Segen durch 



 

 

die Heilslehre. Daher werden Andersdenkende als unangenehme Störer empfunden, und die 
ablehnende Haltung denen gegenüber kann sich bis zu tödlichem Glaubenshaß steigern, wie er 
aus Lukas 19, 27 spricht: „Doch jene meine Feinde, die nicht wollen, daß ich über sie herrsche, bringet her und 
erwürget sie vor mir.” 

Bisher haben wir nur den von Lust- und Unlusterwägungen geprägten Teil der Lehre 
betrachtet, der eine Zustimmung zur Heilslehre über Lohn- und Strafgedanken erreicht. Selbst 
bei den Forderungen auf irdischen Lust- und Lohnverzicht ändert sich dieser Charakter nicht, 
denn für diese wird ja himmlischer Lohn angeboten. 

Die menschlichen Unzulänglichkeiten bereiten nun aber nicht nur persönliche Unlust, 
sondern der Mensch, der seine Seele noch nicht ganz hat verkümmern lassen, fühlt, daß es sich 
auch um bedauerliche Fehlentwicklungen handelt, die beim Anlegen übergeordneter, absoluter 
Maßstäbe menschenwürdigem Sein widersprechen. So fließt in die Vorstellungen von den 
persönlich „helfenden Wesen” auch das ganz zweckfreie Erleben des Höchsten und Größten mit 
ein. Das Hoffen auf Beseitigung von Leid durch den Gott oder durch die Götter wird gepaart 
mit der inneren Gewißheit, daß es etwas Höchstes gibt. Dadurch bleiben viele Menschen an 
recht antastbare Heilslehren gebunden. 

Felix Dahn faßte diesen Gedanken in die Worte: Die Religionen „enthalten alle die Eine 
Wahrheit, daß das Ewige ist. Und sie enthalten daneben alle — Irrtum.” 

Wenn wir nun erkannt haben, daß menschliche Unzulänglichkeit ungünstige bis bedrohliche 
Zustände schafft, und Heilslehren einesteils nur einen begrenzten Ausweg zeigen können, 
anderenteils das Unheil in dieser Welt durch Glaubenshaß und daraus erwachsende offene oder 
verschleierte Religionskriege erheblich vermehren, dann stellt sich die Frage, ob es nicht eine 
andere Gedankenwelt gibt, die die Menschheit aus „ihrem tiefen Verfall”, den Friedrich Schiller 
bereits vor deutlich mehr als 200 Jahren beklagte, wieder emporzuheben vermag.  

Wir meinen, daß die philosophischen Erkenntnisse Mathilde Ludendorffs, die sie wegen der 
Verbindung mit dem Höchsten „Gotterkenntnis” nannte, diesen Weg weisen können. Es werden 
die Grundfragen des Lebens nach dessen Sinn, dem Sinn dieser Schöpfung, der menschlichen 
Unvollkommenheit und der Vergänglichkeit des Menschen, also dem Sinn des Todesmuß, 
umsonnen.  

Nun könnte mancher meinen, für Philosophie interessieren sich nur wenige Menschen, und 
mit philosophischen „Gedankenspielereien” können doch keine Probleme des täglichen Lebens 
gelöst werden. Das ist nur insofern richtig, als man von einer Erkenntnis über Wesensfragen 
dieser Schöpfung keine Patentrezepte für „gutes Leben” erwarten kann, die religiöse Lehren 
anbieten. Diese behaupten, der Mensch werde gut, wenn er nur die Gebote der Glaubenslehre 
befolge.  

Aus der Erkenntnis der Wesensfragen dieser Schöpfung ergeben sich jedoch moralische 
Maßstäbe, die keine Gebote, sondern nur einen Aufruf an die Menschen darstellen, in ihrer Seele 
ganz zweckfrei, also unabhängig von Lohnverheißungen, den Willen zum Guten, Wahren und 
Schönen erstarken zu lassen. Eine Ahnung von solcher Möglichkeit gibt das Gedicht von 
Theodor Storm „Neuer Glaube”, in dem es u.a. heißt:  

  Edel lebe und schön, 
  Ohne Hoffnung künftigen Seins 
  Und ohne Vergeltung, 
  Nur um der Schönheit des Lebens willen. 
Nur weil wir in solchen Maßstäben die beste Möglichkeit sehen, die viel im Munde geführte 

„Menschenwürde” wirklich zu leben, machen wir hiermit auf die Gotterkenntnis aufmerksam.  
 
Bekanntmachen oder missionieren? 

Natürlich kann die Frage gestellt werden: Seid Ihr, die Vertreter der Gotterkenntnis, nicht 
genauso bemüht, viele Menschen in eure Gedankenwelt „hinüberzuziehen”, liegt nicht auch bei 
euch ein gewisses Missionsstreben vor? Bei der Antwort auf diese Frage müssen wir zwischen 
der reinen Erkenntnis und dem Weitertragen durch unvollkommene Menschen unterscheiden. 
Und damit kommen wir gleich zu einer wichtigen Erkenntnis Mathilde Ludendorffs, nämlich der 
unbedingten Entscheidungsfreiheit des Menschen auf dem Gebiet der Moral. Ein Mensch kann 



 

 

unvollkommen handeln trotz grundsätzlicher Zustimmung zu einer Erkenntnis mit 
unantastbaren Maßstäben, genau wie umgekehrt ein Mensch, der — meist durch 
Kindheitssuggestionen — noch einer Glaubenslehre mit sehr fragwürdiger Moral verhaftet ist, 
innerlich weit darüber hinausgewachsen sein kann. Der biblische Satz: „An ihren Früchten sollt 
ihr sie erkennen” hat nur eine begrenzte Gültigkeit, wenn man ihn auf das Wirken der Vertreter 
einer Anschauung bezieht. Allerdings kann gesagt werden: Die Wahrscheinlichkeit ist unbedingt 
gegeben, daß eine Weltanschauung mit hohen Maßstäben segensreicher auf die Menschen wirkt, 
sie durchweg auf höhere Stufe hebt als eine Glaubenslehre mit niederen Wertungen. Bestünde sie 
nicht, dann hätten alle Dichter und Denker nicht ihre Mahnrufe erschallen lassen, daß der 
Mensch aus eigenem Antrieb zur Höhe schreiten möge. 

Was nun das „Missionsbedürfnis” anbelangt, so muß man unterscheiden, aus welchem 
Grunde ein Mensch die Anzahl der Gleich- oder Ähnlichdenkenden erhöhen möchte. Geschieht 
es, weil ihm sonst Zweifel an der Richtigkeit seiner Anschauung kommen, so liegt ein Bestreben 
vor, das leicht in den erwähnten Glaubenshaß ausartet. Werden dagegen die Mitglieder einer 
kleinen Gemeinschaft von einer zahlenmäßig zwar auch kleinen, aber mit weltumspannender 
Macht ausgestatteten Minderheit bedrängt, und wird die Mehrheit des Volkes gegen die 
erstgenannte Gemeinschaft aufgehetzt, dann liegt bei der Werbung für diese Gemeinschaft eine 
Art Selbstschutzbestreben vor.  

Hinzu kommt noch die Verängstigung vieler, die sich sonst schon einmal mit diesen 
Gedanken beschäftigen würden. 

Aber der berechtigte Wunsch, die Anzahl der Gleichgesinnten zu erhöhen, darf nie zu einem 
Bedrängen von Mitmenschen verleiten, sondern es darf nur ein nicht-missionarisches 
Ansprechen und Bekanntmachen erfolgen, durch das der Gesprächspartner dann überzeugt wird 
oder auch nicht. 

Mit diesen Betrachtungen sind wir bereits bei der wichtigen Frage nach der inneren Freiheit, 
die in der Gotterkenntnis eine große Rolle spielt. Aber es soll systematisch vorgegangen werden. 

Die Wesenserkenntnisse in der  
Philosophie Mathilde Ludendorffs 

Nach der Philosophie Mathilde Ludendorffs hat es einen Schöpfungsvorgang gegeben, und 
das Weltall wird irgendwann einmal wieder aus der Erscheinung entgleiten. Über den Gedanken 
einer Schöpfung selbst besteht zwischen der Gotterkenntnis und den bekannten Religionen kein 
Unterschied, nur über die Art des Schöpfungsvorgangs und den Sinn der Schöpfung gehen die 
Gedanken erheblich auseinander. 

Neuere wissenschaftliche Forschungen gehen auch von einer Entstehung des Weltalls aus, 
und seit längerem wird auch der sog. Wärmetod als Ende des Weltalls angenommen.  

Für die Gotterkenntnis ist der Sinn der Schöpfung das Werden eines Einzelwesens, das 
„Gott”, das Höchste und Größte, erleben, ja erkennen kann. Und das ist der Mensch. Das 
Erleben des Göttlichen bedeutet, sich mit den Wesenszügen der Erscheinung in Einklang zu 
setzen. 

Hier muß auf das Wort „kann” aufmerksam gemacht werden. Der Mensch gelangt nicht 
zwangsläufig oder automatisch in höchste Gefilde, sondern nur in freiem Entscheid. Friedrich 
Schiller hat diese hohe Möglichkeit des Menschen und den Wesensunterschied zwischen Mensch 
und Pflanze in einem Sinnspruch sehr treffend dargelegt:  

„Suchst du das Höchste, das Größte? Die Pflanze kann es dich lehren. Was sie willenlos ist, 
sei du es wollend — Das ist’s.” Die Pflanze lebt nicht bewußt, man könnte auch von „nicht-
gottbewußt” sprechen, denn sie kann nicht den Sinn des Weltalls erkennen, sie hat keinen freien 
Willen, aber sie ist in ihrer Art vollkommen. Der Begriff „vollkommen” bedeutet nicht, daß die 
Pflanze jeder Gefahr trotzen könnte — sie kann durch ungünstige äußere Umstände vernichtet 
werden —, sondern nur, daß eine Pflanze von sich aus nichts tut, was die Selbst- und 
Arterhaltung gefährdet. Der Mensch dagegen bedarf eines Willens, um zu dieser 
Vollkommenheit zu gelangen. 

Und damit kommen wir zu einem weiteren wichtigen Gedanken: Wenn es eines Willens 
bedarf, zum Höchsten zu gelangen, dann kann in der Menschenseele nicht nur ein Sehnen zur 
Höhe liegen, dann muß es auch einen gegenteiligen Einfluß geben. Und diesen stellt der 



 

 

Selbsterhaltungswille dar, der beim Menschen im Gegensatz zu Tier und Pflanze nicht eindeutig 
auf die Selbsterhaltung ausgerichtet ist, sondern ausschließlich auf die Häufung von Lust und das 
Meiden von Leid. Er verdient seinen Namen nur insofern noch, als das Sterben für jeden 
gesunden Menschen Leid bedeutet und die Selbsterhaltung daher auch von dem Willen, Leid zu 
meiden, erstrebt wird.  

Wenn dieser unvollkommene Wille aber die Vernunft und auch das Gefühl steuert, so kommt 
es zu den unheilvollen Eigenschaften: „Neid, Mißgunst und Habgier” sowie „Zank, Rachsucht 
und Bosheit”. Verkümmert das genannte Sehnen zur Höhe, das auch die Entfaltung des Ichs der 
Menschenseele genannt wird, gibt das Ich die Herrschaft ganz an den unvollkommenen 
Selbsterhaltungswillen ab, dann bleibt der Mensch nicht nur unvollkommen, sondern sinkt in die 
Verkommenheit ab. Dann kann die Habgier bis hin zum Raubmord führen, und dann können 
Rachsucht und Bosheit das Leben zur Hölle machen und es auch gefährden. 

Ist es nicht eine Unvollkommenheit dieser Schöpfung, so könnte man fragen, wenn der 
Selbsterhaltungswille so entarten, so unheilvolle Eigenschaften und Regungen hervorbringen 
kann? So schlimme Folgen die Unvollkommenheit auch zeitigen kann, sie ist um der Freiheit der 
Entscheidung willen nötig, denn der Weg zu Großem und Hohem, zu menschenwürdigem Sein 
kann nur in Freiheit beschritten werden.  

Die ernste Kehrseite der Freiheit 
Blickt man in die heutige Zeit, dann könnte man allerdings meinen, die Freiheit ist mit einem 

zu hohen Preis erkauft. Aber auch in diesem Punkte kann uns Friedrich Schiller Wegweisung 
geben, nur mit einem ganz kurzen Satz, und zwar durch die Worte, die der Freigeist Marquis v. 
Posa an den fanatischen König Philipp von Spanien richtet: „Er” (der Schöpfer), „der Freiheit 
entzückende Erscheinung nicht zu stören, — er läßt des Übels grauenvolles Heer in seinem Weltall lieber toben. 
...”  Aber vielleicht versöhnt auch dieser Gedanke nicht mit grausamer Wirklichkeit.  

Einfluß der Volksseele 
Es gibt in der Menschenseele aber noch eine Kraft, die „Volksseele”.  
Im Widerstreit zwischen dem sich zur Höhe sehnenden Ich der Menschenseele und dem von 

Selbstsucht beherrschten Selbsterhaltungswillen kann sie die niederziehenden Kräfte bzw. 
Willensrichtungen verringern. Worauf beruht diese segensreiche Wirkung? Auf den ersten Blick 
ist das nicht leicht zu erkennen, denn die Volksseele enthält die Stärken und Schwächen des 
jeweiligen Volkscharakters, so daß ihre Wirkung eigentlich neutral sein müßte. Sie sollte also 
Stärken und Schwächen im gleichen Maße beeinflussen. 

Wenn die Volksseele dennoch edle Regungen begünstigt, dann liegt das daran, daß sie den 
Menschen in die Volksgemeinschaft einbindet. Das Verantwortungsbewußtsein für eine 
Gemeinschaft drängt nämlich selbstische Regungen, die nur auf persönliches Lusterleben 
gerichtet sind, zurück. Bei der Auflösung volklicher Bindungen wird dieser erfreuliche Einfluß 
natürlich geschwächt. Darum mahnte Friedrich Schiller so eindringlich, an den starken Wurzeln 
des Volkstums festzuhalten.  

Die Volksseele wirkt aus dem Unterbewußtsein ins Bewußtsein. Der Mensch besitzt daher die 
Möglichkeit, dieses Mahnen aus dem Bewußtsein zu verdrängen, es als unangenehm beiseite zu 
schieben, ohne daß er dafür erkennbar vernunftwidrig zu handeln brauchte. Auch kann er von 
diesem Mahnen mehr erleidend abgeschnitten werden, und zwar durch volkszersetzende 
Dauerbeeinflussung. Mathilde Ludendorff sprach in solchem Fall von dem Verschütten der 
Volksseele.  

Die Klärung von Lebensfragen durch philosophische Erkenntnis 
Vielleicht wird mancher, der erklärt haben wollte, was Gotterkenntnis ist, jetzt sagen: „So 

genau wollte ich es gar nicht wissen. Zu grundsatzphilosophischen Gedankengängen habe ich 
keinen rechten Zugang.” Daß nicht jeder Mensch, der Verantwortungsbewußtsein in sich fühlt, 
auch eine Neigung zur Beschäftigung mit philosophischen Fragen besitzt, hat auch Mathilde 
Ludendorff erkannt. Und sie sieht dies keineswegs als Mangel an. Aber aus der philosophischen 
Erkenntnis erwächst eine Moral, die dem Einzelmenschen Richtschnur sein kann und 
menschenwürdiges Sein fördert, die ein Abgleiten in die Verkommenheit mit Verwahrlosung auf 
dem Gebiet des Geschlechtslebens, Betrug und Bestechlichkeit sowie Kulturzerfall verhindert. 
Es genügt, diese Wertungen in sich aufzunehmen. Werden die hohen Werte aber von Ideologen 



 

 

mit intellektuellen Phrasen dreist in Frage gestellt, dann kann der Fehlleitung nur vom Grundsatz 
her entgegengewirkt werden. Daher sollte ein Mensch nicht jeglichen Blick in philosophische 
Grunderkenntnisse ablehnen. Außerdem wird in dieser Betrachtung stets die Verbindung zu den 
derzeitigen Gegenwartsproblemen hergestellt. Es wird also empfohlen weiterzulesen.  

Bei der Betrachtung des Wirkens der Volksseele werden die Überlegungen besonders zeitnah. 
Die erwähnte begünstigende Wirkung der Volksseele auf die Entfaltung hoher Regungen wird 
heute allerdings völlig in Abrede gestellt. Das Mahnen der Volksseele wird im Gegenteil als 
Hindernis für freie Entfaltung der Persönlichkeit angesehen und soll daher beseitigt werden. Es 
kann durch weltbürgerliche Gedanken zurückgedrängt werden, und es wird durch 
Völkervermischung geschwächt bis zerstört. 

Ist das eine Behauptung, die rassistischem Denken entspringt? Zur Antwort sei eine 
Feststellung des eifrigsten Befürworters durchgreifender Rassemischung, des ersten Präsidenten 
der Paneuropa-Union, Reichsgraf Coudenhove-Kalergi angeführt. Über die Wirkung der 
Vermischung stellte er in seinem Buch „Praktischer Idealismus” 1925, Seite 21, fest: „Die 
Folge” (des Aufeinandertreffens stark unterschiedlichen Rasseerbgutes) „ist, daß Mischlinge vielfach 
Charakterlosigkeit, Hemmungslosigkeit, Willensschwäche, Unbeständigkeit, Pietätlosigkeit und Treulosigkeit mit 
Objektivität, Vielseitigkeit, geistiger Regsamkeit, Freiheit von Vorurteilen und Weite des Horizontes verbinden.” 

Hier werden Schwächen und (zum Teil nur angebliche) Vorzüge einander gegenübergestellt. 
Wenn reines Lustwollen das Denken und Fühlen beherrscht, könnte es zur Geschmacksfrage 
erklärt werden, ob das vielfache Auftreten der erstgenannten Gruppe trauriger und gefährlicher 
Eigenschaften angesichts der „Vorzüge”, die in der zweiten Gruppe herausgestellt werden, in 
Kauf genommen werden kann oder nicht. Über Geschmacksfragen läßt sich bekanntlich nicht 
streiten. Wird aber als Sinn des Lebens erkannt, daß der Mensch so niedrige Antriebe, die es in 
gewissem Maße auch ohne Rassemischung gibt, überwindet, dann wird eine Maßnahme, die die 
genannten Eigenschaften sehr verstärkt auftreten läßt, klar als falsch und die Menschenwürde 
zerstörend erkannt. 

Noch eine weitere ideologische Falschbeeinflussung kann nur durch philosophische 
Erkenntnis zurückgewiesen werden, nämlich die von Verfassungsschützern aufgestellte 
Behauptung, es sei rassistisch und freiheitsfeindlich, folgende Auffassung zu vertreten: Der Staat 
und ein ethnisch homogenes Volk verschmelzen im Sinne einer (angeblich) vorgegebenen natürlichen Ordnung zu 
einer einheitlichen ’Volksgemeinschaft’“. Das in Klammern gesetzte „angeblich”, stammt natürlich von 
den Verfassungsschützern. Aber diese widerlegen sich selbst, denn es gibt eine „Gesellschaft für 
bedrohte Völker”, der hohe Anerkennung für die Menschlichkeit in der Welt gezollt wird, und es 
gibt das ebenfalls als begrüßenswert angesehene „Selbstbestimmungsrecht der Völker”. Gäbe es 
nur „Menschen” und nicht Vertreter des jeweiligen Volkes, brauchte dieses Recht nicht 
herausgestellt zu werden.  

Die Vermischungsideologen könnten höchstens darlegen: „Dieses Selbstbestimmungsrecht 
schließt auch das Recht des Volkes bzw. einer demokratischen Mehrheit ein, beliebig viele 
Ausländer ins Land zu holen, so daß die Volkseigenart verlorengeht.” Das wäre eine 
folgenschwere Fehlhaltung, wie oben bereits gezeigt, aber mit der müßten wir leben. Unvereinbar 
mit dem Selbstbestimmungsrecht ist es aber, daß derjenige gerügt und als Rassist verunglimpft 
wird, der sein Volk in seiner Eigenart erhalten will, dem also das Selbstbestimmungsrecht 
verweigert wird! 

Die Volkseigenart bewahrt tiefes Erleben   
Wie tief der Wert der Volkseigenart einst erlebt wurde, bevor das Hinterfragen aller Werte 

eine weitgehende Entwurzelung der Menschen in vielen Völkern herbeiführte, das zeigen die 
Dichter und Denker der Vergangenheit, besonders unseres Volkes. Sie besangen die Volks- und 
Heimatliebe in herrlichen Tönen, in ihrer reinsten Form, ohne damit einen Machtanspruch zu 
erheben oder in Überheblichkeit zu verfallen. 

Näheres über Lust und Unlust 
Kommen wir noch einmal auf die Lust- und Unlustabhängigkeit des unvollkommenen 

Selbsterhaltungswillens zurück. Um kein Mißverständnis aufkommen zu lassen, sei betont, daß 
das Streben nach Lust und das Bemühen, Leid zu meiden, nicht an sich unvollkommene 
Regungen sind, wie das in einigen religiösen Lehren verankert ist, die die Leidsuche als 



 

 

gottwohlgefälliges Handeln preisen. Zu diesem Lustverzicht soll der Gläubige allerdings auch nur 
mit der Verheißung höherer „Lust”, nämlich der ewigen Seligkeit im Leben nach dem Tode, 
veranlaßt werden.  

Unvollkommen ist das Streben, Lust zu mehren und Leid zu meiden nur, wenn dieses Ziel um 
jeden Preis erstrebt wird, also auch dann, wenn hohe Werte wie die Wahrheit, das Gute und das 
Schöne oder der Freiheitswille dadurch verletzt werden.  

Abgrenzung zwischen sittlicher Freiheit und sittlichem Zwang 
Ein wichtiger Unterschied zwischen der Gotterkenntnis und allen Erlösungsreligionen besteht 

in der klaren Abgrenzung zwischen Freiheit und Zwang. Die Religionen haben sich mit dem 
Dogma, daß kein Spatz ohne den Willen des vorgestellten, lohnenden und strafenden Gottes 
vom Himmel fällt, jeglichen Raums für eine freie menschliche Entscheidung beraubt. Allerdings  
wurde nach dieser Lehre nie folgerichtig gehandelt, sonst hätten für „gutes Handeln” keine 
Belohnung versprochen, für schlechtes Handeln keine Bestrafung angedroht werden können, 
denn jede Tat wäre in der alleinigen Verantwortung des „Gottes” geschehen. Daran ändert auch 
die Jesus-Feststellung nichts (sinngemäß): „Das Böse muß sein, weh aber dem, der es tut.”  

Der Widersinn einer solchen Gottesordnung, der jede Freiheit und jede Verantwortlichkeit 
des Menschen aufheben würde, tritt so klar zu Tage, daß er auch Geistlichen nicht verborgen 
bleibt. Daher kann man beobachten, wie Pastoren z.B. in Morgenandachten im Rundfunk um 
eine Überwindung des Widerspruchs zwischen unbegrenzter „Gottesmacht” und menschlicher 
Verantwortung ringen, weil es ihrem natürlichen Gefühl widerspricht, den Menschen als 
willenloses Geschöpf in bezug auf die Entscheidung zwischen gut und böse anzusehen. 
Andererseits lehrt die Religion aber die Ohnmacht des Menschen, denn nur so kann man die 
Forderung nach einer unbedingten Demutshaltung aufrechterhalten und selbstbewußte 
Eigenverantwortlichkeit grundsätzlich Überheblichkeit nennen. Die ringenden Pastoren können 
also keine wahre Befreiung erreichen. 

Moral und Sittengesetz 
Die Gotterkenntnis unterscheidet zwischen der „Moral des Lebens” und dem Sittengesetz. 

Die moralische Entscheidung, ob ein Mensch gut und wahrhaftig sein will, ob er das Schöne 
fördert, eine stolze freiheitliche Lebenshaltung zeigt oder ob er genau gegenteilig denkt und fühlt, 
das fällt in den Bereich seiner ureigensten freien Entscheidung. Auf die moralische Haltung eines 
Menschen kann ein anderer nur durch eine Mahnung oder Warnung versuchen, günstigen 
Einfluß zu nehmen. Immer bleibt es die freie Entscheidung eines Menschen, ob er auf die 
Mahnung hören oder sie nicht beachten will. Zwang auszuüben ist auf diesem Gebiet nicht 
möglich. Versuche, hier Zwang auszuüben, könne den Menschen nur schlechter machen, zum 
Heuchler werden lassen, der in unbeobachtetem Augenblick nur stärker zu einer Untat bereit ist. 

Im Bereich des Sittengesetzes dagegen darf, ja muß die Staatsgewalt Zwang ausüben, 
gegenüber jemandem, der durch Taten — und, so weit es sich um Beleidigungen handelt, auch 
durch Worte — die Rechte von Mitmenschen verletzt, und damit das Zusammenleben der 
Menschen gefährlich stört.  

Erläutern wir den Unterschied am Beispiel der obenerwähnten Habgier: Ob ein Mensch die 
Habgier in seiner Seele kultiviert oder nicht, das ist ganz seine eigene Entscheidung. Hier kann 
und dürfte der Gesetzgeber nicht strafend eingreifen. Setzt ein Mensch die Habgier aber in die 
Tat um, treibt die niedrige Regung ihn zum Diebstahl, Raub oder zu noch Schlimmerem, dann 
hat der Staat die Pflicht, ahndend einzugreifen. Die Staatsgewalt hat Gesetze mit abschreckenden 
Strafandrohungen zu schaffen, so daß z.B. der habgierige Mensch von einer entsprechenden 
Untat möglichst abgehalten wird, denn vorbeugen ist besser als ahnden. Wird eine Untat 
trotzdem begangen, so muß die angedrohte Strafe unerbittlich wie ein Naturgesetz erfolgen, 
sonst verliert die Gesetzgebung ihre gemeinschaftsschützende Wirkung.  

Kann man bei der Möglichkeit des Staates, unerbittlichen Zwang gegen jeden auszuüben, der 
gemeinschaftsschädlich handelt, eigentlich noch von Entscheidungsfreiheit sprechen? Wird diese 
nicht durch die Strafandrohung genommen? Nein, nur die Freiheit zum 
gemeinschaftsschädlichen Handeln wird beschnitten, und diese besitzt niemand. Ob sich der 
Mensch innerlich an der Habsucht verzehrt und seine Seele dadurch verkümmern läßt oder ob er 



 

 

sich von der Besitzgier befreit, weil er sie als niedrig erkannt hat und daher ablehnt, darüber 
entscheidet er ganz allein. 

Bei der Wertung von Straftaten spielt das Problem der Willensfreiheit natürlich eine große 
Rolle. Über dieses Problem und ihre Grenzen haben sich nicht nur die Religionsstifter, sondern 
auch Philosophen und Dichter seit Jahrtausenden Gedanken gemacht und sind zu recht 
unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Viele wußten oder ahnten dabei, daß sie diese 
schwierige Frage noch nicht befriedigend beantworten konnten. Das zeigt, daß hier ein ganz 
ernstes und schwieriges Problem vorliegt. Es kann hier nur ganz flüchtig angedeutet und 
hauptsächlich seine Bedeutung für die Rechtsprechung betrachtet werden:  

Neben der eigenen freien Entscheidung in moralischen Angelegenheiten, die — wie erwähnt 
— im Widerstreit zwischen dem Ich der Menschenseele und dem unvollkommenen 
Selbsterhaltungswillen stattfindet, gibt es noch die Einflüsse des Erbgutes, sowohl des 
Rasseerbguts (der „Mentalität” eines Volkes) als auch des persönlichen Erbgutes (die 
angeborenen Charaktereigenschaften) sowie den Einfluß des Zeitgeistes, (die geistig-seelische 
Beeinflussung durch die „Umwelt”, das Milieu). Der Einfluß des Zeitgeistes auf einen Menschen 
ist allgemein anerkannt, denn bei Schwächen spricht man entschuldigend davon: „Er ist eben ein 
Kind seiner Zeit”. Die Umwelttheoretiker, die den Zeitgeisteinflüssen sehr großes Gewicht 
beimessen, besaßen einige Zeit sogar die „Alleinherrschaft”. Die Überbetonung des Zeitgeistes 
und die Vernachlässigung der Bedeutung von Erbguteinflüssen kam den Volksauflösern sehr 
entgegen, weil dadurch die These von der völligen Gleichheit aller Menschen gestützt wird, aus 
der die Ideologen die Berechtigung für ihre volkszerstörende Gleichmacherei ableiten wollten. 
Diese Theorie widersprach derartig den nicht zu übersehenden Gegebenheiten, daß heute der 
Einfluß des Erbgutes nicht mehr in Abrede gestellt werden kann. Die rassenseelische 
Verschiedenheit der Völker wird allerdings immer noch von den Vertretern des Zeitgeistes 
bestritten. Hier handelt es sich um eine Grenzfrage, die in den Bereich des Wesens der 
Erscheinung hineinragt. Eine Wahrscheinlichkeit von Unterschieden auf diesem Gebiet wird 
aber durch die Naturwissenschaft nahegelegt, denn es wurden rassenspezifische 
Unterschiedlichkeiten — z.B. in der Wirkung von Medikamenten — eindeutig nachgewiesen.  

Richtschnur für die Rechtssprechung 
Die klare Trennung zwischen Sittengesetz und moralischen Entscheidungen kann auch in der 

Rechtsprechung richtige Wege weisen. Zunächst ist einmal zu betonen, daß eine klare Trennung 
nicht bedeutet, daß kein Zusammenhang besteht. Gesetze können durchaus antastbar sein, wie 
die Schelte von Gesetzen zeigt, die vom ideologischen Gegner erlassen wurden. Auch wenn die 
Ablehnung richtig ist, schließt das noch nicht aus, daß die eigene Gesetzgebung auf ebenso — 
nur anders — falscher Grundlage aufgebaut ist. 

Bei der Gesetzgebung sollten also unantastbare moralische Werte die Grundlage bilden. Die 
Anwendung der Gesetze muß aber weitestgehend unabhängig von den moralischen 
Entscheidungen eines Menschen im Einzelfall sein, d.h., mildernde Umstände wegen ungünstiger 
„Umwelteinflüsse”, wie z.B.„schlechtes Elternhaus” oder von schlechten Gleichaltrigen im 
Umfeld, dürfen nur sehr wenig strafmildernd gewertet werden. 

Ist das nicht ein Verstoß gegen die Gerechtigkeit, wenn man die Umstände nicht oder nur 
kaum berücksichtigt? Bevor wir eine Antwort geben, betrachten wir, wohin eine starke 
Berücksichtigung der Umstände vor oder bei der Tat geführt hat. Sie führten dazu, daß die ganze 
Schwere von Gewaltverbrechen (Mord, Totschlag und Vergewaltigung) nicht mehr erkannt wird 
und nahezu eine Zwangsläufigkeit solcher Untaten infolge schlechter Einflüsse angenommen 
wird. Das muß dazu führen, daß in den Straftätern ein Unrechtsbewußtsein kaum noch 
aufkommt und dem ersten Verbrechen meist Wiederholungstaten folgen. Ein schauerliches 
Beispiel, bei dem Justizformalien zu noch größerer Ohnmacht der Gesetzeshüter führen, sei hier 
angeführt: Ein Verbrecher, der eine Frau tötete, wurde offensichtlich nicht als Mörder, sondern 
— wegen „mildernder Umstände” — nur als Totschläger mit 8 Jahren Haft bestraft. Kurz nach 
seiner Haftentlassung überfiel er wieder eine Frau und verletzte diese durch Messerstiche sehr 
schwer. Die zweite Tat, die nur durch glücklichen Zufall nicht zum Mord wurde, aber den 
Mordwillen klar bewies, macht sehr wahrscheinlich, daß es sich im ersten Falle auch um Mord 
gehandelt hat. Und weiter beweist das, daß die Gemeinschaft vor einem solchen Täter sicher 



 

 

geschützt werden muß. Wie der Meldung „Frauenmörder bleibt auf freiem Fuß”, 
Dithmarscher Landeszeitung vom 27.03.2007, S. 32, zu entnehmen ist, haben selbst nach der 
zweiten Bluttat „Gerichte mehrere Anträge auf eine nachträgliche Sicherheitsverwahrung abgelehnt”. Im 
nachhinein soll die Verfügung einer Sicherheitsverwahrung sehr schwierig sein. Dieser 
Tatbestand hat dazu geführt, daß der freigelassene Mann „von 32 Polizisten rund um die Uhr bewacht”  
wird. Das zeigt eindeutig, für wie gefährlich und gegen Rückfall nicht gefeit der Täter eingestuft 
wird.  

Dieser Fall wurde nur geschildert, weil er bezeichnend für richterliche Entscheidungen ist, die 
auf viel Verständnis für einen Täter beruhen und diesen mehr als ein Opfer der Verhältnisse 
denn als gefährlichen Rechtsbrecher ansehen. 

Wenn es nun aber feststeht, daß es in der Rechtsprechung durch starke strafmildernde 
Berücksichtigung von schlechter Veranlagung und/oder von schlechten äußeren Einflüssen zu 
immer mehr und immer schwereren Verbrechen kommt, müßte man diese täterschonende 
Einstellung doch endlich als Fehlhaltung erkennen.  

Mit der vorstehenden Betrachtung haben wir noch nicht abschließend zum Gegenargument 
gegen eine Verschärfung von Urteilen Stellung genommen, nämlich daß eine weitgehende 
Nichtberücksichtigung von Milderungsgründen keine Verletzung der Gerechtigkeit darstellt. Es 
ist aber zu bedenken: Diese Art Gerechtigkeitsstreben, das unterschiedliche Strafen für die 
gleiche Tat aufgrund der äußeren Umstände fordert, geht davon aus, daß die Maximierung der 
Lust das Lebensziel sei. In der amerikanischen Verfassung wird das Glücksstreben ja auch in den 
höchsten Verfassungsrang gehoben, unmittelbar nach der Erklärung von Freiheit und Gleichheit 
als höchstem Gut. Bei starker Berücksichtigung von mildernden Umständen werden also Lust- 
und Unlusterwägungen zu einem absoluten Maßstab erklärt. Der Freiheitsentzug bewirkt ja — 
jedenfalls bei den weitaus meisten Menschen — Unlust. Und diese Unlust ist ja auch gewollt, 
damit der Wille, Unlust zu vermeiden, von der Straftat zurückhält.  

Es ist ein merkwürdiges Gerechtigkeitsdenken, das, um einen teilweise „Verführten” nicht 
zuviel Unlust zu bereiten, die Wirkung der Strafgesetze herabsetzt werden soll. Spätestens nach 
der ersten Wiederholungstat ist erkennbar, daß die bisherige Ahndung zu lasch, zu wenig 
abschreckend war. Es wurde vom „teilweise Verführtem” gesprochen, weil ein Verführter ganz 
selten nur ein willenloses Opfer seiner Verführer ist, sondern weil sich auch eigene „kriminelle 
Energie” hinzugesellen muß.  

Wer eine stark eingeschränkte Berücksichtigung von mildernden Umständen immer noch als 
ungerecht — hier besonders den Freiheitswillen verletzend — ansieht und das Behagen oder 
Unbehagen des einzelnen über das Sicherheitsbedürfnis der Allgemeinheit stellt, der sei auf die 
hohe Bedeutung der inneren Freiheit hingewiesen. Bei Friedrich Schiller heißt es in den Worten 
des Glaubens: „Der Mensch ist frei geschaffen, ist frei, und würd’ er in Ketten geboren”. Dieser 
Spruch gilt hauptsächlich für Kämpfer für Wahrheit, Recht und Freiheit, die von unsittlichen 
Herrschern „in Ketten” gelegt werden. Aber auch einem berechtigt inhaftierten Straftäter kann 
durch die äußere Unfreiheit in der Haft die innere Freiheit, Schwächen zu überwinden, nicht 
genommen werden. Daher ist die Forderung nach Bestrafung nur nach individueller Schuld eine 
gefährliche Aufweichung in der Rechtspflege und kein Gebot der Gerechtigkeit.  

Nach der Gotterkenntnis dürfen mildernde Umstände also nur in ganz geringem Maße 
berücksichtigt werden. Grundsätzlich gilt, daß jeder Mensch die wichtigsten gesetzlichen 
Regelungen für das Zusammenleben kennt. Und wer dagegen verstößt, muß so bestraft werden, 
damit einerseits der Täter um seiner Menschenwürde willen vor der Gefahr einer Wiederholung 
geschützt wird, andererseits auch ein möglichst hoher Schutz der Allgemeinheit gewährleistet ist.  

Das Todesmuß als Unlustquelle und die mögliche Überwindung 
Nun noch ein Wort zur Vergänglichkeit des Lebens. Im Menschen lebt ein 

Unsterblichkeitssehnen, daß sich mit der Endlichkeit des Daseins zunächst einmal nicht abfinden 
will. Mathilde Ludendorff nennt als Ursprung ein Erberinnern an fernste Vorstufen des 
Menschseins, an die Einzeller, die potentiell unsterblich sind, also nur den Unfalltod erleiden 
können. Der Unsterblichkeitswille war einer der gewaltigen Antriebe zur Höherentwicklung von 
den Einzellern zu immer komplizierteren Vielzellern bis hin zum Menschen.  



 

 

Der Mensch ist der einzige Todesbegreifer in dieser Schöpfung, der mit dem Todwissen erst 
einmal fertig werden muß. Einen Weg dazu wiesen viele Religionen, die, wie erwähnt, ein Leben 
nach dem Tode lehren und damit den Schrecken oder die Qual des Todwissens beseitigen 
wollen. Je weiter die Naturwissenschaft fortschreitet, um so mehr Zweifel schleichen sich an 
dieser Vorstellung ein. Ist der Mensch der Qual also hilflos ausgeliefert? Nein. Einen Ausweg 
zeigte um die Mitte des 19. Jahrhunderts der freisinnige Theologe Friedrich Daniel Ernst 
Schleiermacher. Sein Gedanke lautete etwas gerafft wiedergegeben: „Mitten in der Endlichkeit (also 
im Leben) „eins zu sein mit der Unendlichkeit und damit ewig zu sein in jedem Augenblick, das ist 
Unsterblichkeit.”    

Der Mensch ist also befähigt, sich in freiem seelischen Entscheide mit dem Göttlichen in 
Einklang zu setzen und dadurch die Zeitlosigkeit, die Ewigkeit zu erleben, sich den 
Unsterblichkeitswillen zu erfüllen. Auch von diesem heiligen Können kann hier natürlich nur 
eine schwache Andeutung vermittelt werden. Die Unabhängigkeit des Göttlichen von Zeit und 
Raum hat Friedrich Schiller bereits geahnt, wenn er in seinem Gedicht „Die Worte des 
Glaubens” nach Verkündung der inneren Gewißheit: „Und ein Gott ist, ein heiliger Wille lebt” von 
diesem sagt: „Hoch über der Zeit und dem Raume webt lebendig der höchste Gedanke.”  

An dieser Stelle kann eine wichtige Grundaussage Mathilde Ludendorffs über die 
Übermittlungsmöglichkeiten von Wesenserkenntnissen und über deren Grenzen erläutert 
werden: 

Die Vernunft ist zuständig für das Erkennen der Erscheinungswelt, die — soweit es für ihr 
Bestehen erforderlich ist, streng in die Gesetze von Zeit, Raum und Ursächlichkeit (Kausalität) 
eingeordnet ist. Beinhalten Religionen Aussagen, die in den Bereich der Erscheinungswelt fallen, 
sind sie mit der Vernunft überprüfbar. Können sie durch die Vernunft widerlegt werden, sind sie 
als Fehlannahmen erwiesen. Ein „positiver Vernunftbeweis² für Erkenntnisse über das Wesen 
der Schöpfung, das Immanuel Kant das „Ding an sich” nannte, ist dagegen nicht möglich. Das 
Erleben des Wesens der Erscheinung ist dem Menschen aber unabhängig von jeder 
Vernunftarbeit möglich, ja es gibt sogar ein zweites Erkenntnisorgan, das dafür begabten 
Menschen in intuitiver Schau ein klares Erkennen der Wesenszüge ermöglicht.  

Es gibt nur eine gleichnishafte Übermittlung von Erkenntnissen über das Wesen der 
Erscheinung 

Zur Übermittlung solcher Erkenntnisse an andere Menschen ist die Sprache erforderlich. Sie 
stellt ein Bindeglied zwischen den beiden Reichen: Vernunft und Gotterleben dar. Damit Sprache 
ein Verständigungsmittel sein kann, muß sie weitestgehend den Vernunftgesetzen entsprechen. 
Um auch nicht unmittelbar in Worte zu fassende Erkenntnisse aus dem Bereich des Wesens der 
Erscheinung übermitteln zu können, muß die Sprache aber auch die Möglichkeit 
„gleichnishafter” Übermittlung besitzen. Rein vernunftmäßig ist die Aussage „Hoch” über dem 
„Raum” unsinnig, denn „hoch” ist ein Wort aus dem räumlichen Denken. Wer aber ein wenig 
Gefühl für übertragene Bedeutungen hat, der weiß, daß hier die Unabhängigkeit göttlichen 
Wesens über Vernunftaussagen und die Einordnung in Raum und Zeit gemeint ist.  

Wir stehen hier vor der Tatsache, daß zur Übermittlung von Erkenntnissen über 
Wesensfragen nicht nur ein Erkennender befähigt sein muß, diese gleichnishaft in Worte zu 
fassen, sondern der Aufnehmende auch fähig zur „Rückübersetzung” sein muß. Die von der 
Vernunft ganz unabhängige Erlebnisfähigkeit höherer Werte muß also gegeben sein, damit eine 
gleichnishaft übermittelte Erkenntnis dem Aufnehmenden zu eigenem Erkennen werden kann. 

Weshalb für eine Erkenntnis keine Mission” möglich ist. 
Hat man diese Tatsachen durchdacht, dann wird auch klar, daß für eine Erkenntnis nicht 

missioniert, aber auch keine Vernunftdebatte, also ein Streitgespräch, darüber geführt werden 
kann. Die naturwissenschaftliche Forschung ist strenge Vernunftarbeit. Sie kann allerdings da, 
wo sie sich in Grenzgebiete begibt, Erkenntnisse gewinnen, die philosophische Erkenntnisse 
weitgehend bestätigen. Denken wir nur an die Tatsache, daß sich immer mehr 
naturwissenschaftliche Argumente für eine Zielgerichtetheit des Schöpfungsvorgangs finden 
lassen. Der von Darwin oder noch stärker von den Nachfahren Darwins herausgestellte Gedanke 
vom „Kampf ums Dasein” als der alleinigen Triebkraft für die Aufwärtsentwicklung, schwindet 
demnach. Die rein materialistische Zweckmäßigkeitsdenkweise zur Erklärung des Werdens wird 



 

 

daher überwunden, und die philosophische Erkenntnis vom Auftreten kosmischer Willen als 
entscheidende Triebkräfte in der Schöpfung werden — soweit es möglich ist — auch durch die 
naturwissenschaftliche Forschung bestätigt. Vorsichtiger ausgedrückt: als sehr wahrscheinlich 
erwiesen.  

Natürlich gibt es auch auf dem Gebiet des Wesens der Erscheinung nur eine Wahrheit. Auf 
dem Gebiet der Erscheinungswelt also des Zusammenlebens der Menschen ist es oft 
erforderlich, die Wahrheit um der Gerechtigkeit willen herauszufinden, und ihr allgemeine 
Geltung verschaffen zu können. Eine „transzendente” Wahrheit bedarf dieser Anerkennung 
nicht. Sie ist einfach nur da, und jeder Mensch kann nur in unbedingter Freiheit zu ihr gelangen 
oder auch nicht gelangen. 

Auseinandersetzen können sich Menschen nur über Folgerungen, die aus einer „Lehre” 
gezogen werden. Eine solche Auseinandersetzung kann hart sein, wenn die entgegengesetzten 
Überzeugungen vom „Segen der Volkserhaltung” und deren Gegenteil, vom „Segen der 
Volksauflösung zu Gunsten eines reinen Weltbürgertums” aufeinander stoßen. 

Immer aber muß die Auseinandersetzung sachlich bleiben, sie darf nicht in Hetze ausarten. 
Von dieser Forderung weichen besonders die Linksextremen häufig ab, weil die Staatsgewalt 
weitgehend deren Denkungsart teilt und daher mindestens teilweise mit diesen sympathisiert.  

Wir sehen, wie auch hier die Erkenntnisse und die daraus folgenden Wertungen den Streit 
über Lebenseinstellungen, den es wegen der Unvollkommenheit der Menschen immer geben 
wird, auf ein erträgliches Maß vermindern können. 

Die hohe Bedeutung der Freiheit ist an verschiedenen Stellen bereits herausgestellt worden. 
Das Bewußtsein des Menschen, ein Recht auf Freiheit zu haben, gibt sich im Gottesstolz kund. 
Der Wortteil „stolz” hat nichts mit dem Stolzsein auf eine Leistung zu tun, das sehr leicht zu 
Eingebildetsein verführt. Der Gottesstolz ist die Kraft in der Menschenseele, die den Weg zur 
Höhe anbahnt, auch wenn der unvollkommene Selbsterhaltungswille das Ich der Menschenseele 
noch weitgehend in die Rolle eines Beobachters drängt. Und er ist auch ein Antrieb, der selbst 
einem sehr tiefgesunkenen Menschen die Kraft geben kann, sich aus den Niederungen wieder 
emporzureißen. 

Und so wollen wir den Kurzeinblick in die Gotterkenntnis mit einem Blick in höchste Gefilde 
herrlicher Freiheit ausklingen lassen und Giordano Brunos gedenken. Er sollte zum Widerruf 
einer von ihm erkannten Wahrheit gezwungen werden. Sein Wahrheits- und Freiheitswille ließ 
ihn lieber jahrelange Folterhaft und den anschließenden Feuertod erdulden, als abzuschwören. 
Und er war so überlegen, daß er zu seinen Richtern sagte: „Ihr verkündet das Urteil mit mehr 
Angst, als ich es entgegennehme.” 

Dies Beispiel gibt eine Ahnung davon, welche gewaltige Kraft  der Freiheitswille gibt, wie er 
unnahbar für menschliche Verderbtheit und Glaubenshaß macht. Und es zeigt weiterhin, daß das 
Sehnen zur Höhe, zur Vollendung völlig unabhängig von Lust- und Unlusterwägungen ist. Es ist 
der Ausdruck höchster seelischer Freiheit. 

Ostermond (April) 2007         Gundolf Fuchs 
 
 

 


